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ANDREA KOMLOSY

Informalität aus globalhistorischer Perspektive1

Der Begriff „informeller Sektor“ wurde in den 1970er Jahren geprägt, 
als Entwicklungstheoretiker eingestehen mussten, dass die weltweite 
Durchsetzung geregelter Erwerbsverhältnisse nach dem Muster der entwi-
ckelten Industrieländer, die die Modelle der Modernisierungstheoretiker 
in Aussicht gestellt hatten, nicht vorankam (Komlosy et al. 1997: 9-20; 
Portes et al. 1989). Stattdessen breiteten sich in den Peripherien der Welt-
wirtschaft ungesicherte, prekäre Arbeitsformen aus, in denen ungeregelte 
und unterbezahlte Arbeitsverhältnisse vorherrschten. Diese wurden von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) als „informell“ bezeichnet 
und als Ausdruck von Rückständigkeit und mangelnder Modernisie-
rung betrachtet. Entwicklungsmaßnahmen sollten diese Sektoren an 
die modernen Wachstumspole heranführen. Besonders forciert wurden 
solche von Dependenztheoretikern, die die Spaltung peripherer Gesell-
schaften in Wachstumspole und Hinterländer als Folge der kolonialen 
Ausbeutung und Deformierung wahrnahmen (Martinelli 1997: 361-373). 
Diese Kluft könne nur geschlossen werden, so die entwicklungspolitische 
Schlussfolgerung, wenn alte Abhängigkeiten aufgebrochen und eigen-
ständige Entwicklung in Gang gesetzt würde. Das Ziel bestehe darin, so 
etwa die Stoßrichtung im ILO-World Employment Program 1969, infor-
melle Arbeitsverhältnisse zu überwinden, indem man sie an die formellen 
Sektoren heranführe.

Einen ganz anderen Zugang vertraten neoliberale Ansätze. Sie stellten 
die herkömmlichen Entwicklungstheorien auf den Kopf und propagierten 
Informalisierung als einen Weg der Entwicklung (de Soto 1992). Nicht die 
informellen Sektoren sollten formalisiert, sondern staatliche Strukturen 
und Regelungen, die als bürokratisch, korrupt und schwerfällig galten, 
abgebaut werden. Auch alternative basisdemokratische Ansätze betrach-
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teten den informellen Sektor unter dem Aspekt von Selbstorganisation 
und Überlebenssicherung (Ehlers 2004; Jensen/Scheub 2014). Anthropo-
logInnen beschäftigten sich mit den Beziehungsstrukturen in der infor-
mellen Ökonomie und entdeckten sie als Quelle für Widerständigkeit und 
Eigeninitiative (Lomnitz 1992; auch Benería/Roldán 1987). 

Die Vielfalt von Arbeitsverhältnissen im Spannungsfeld von Subsis-
tenz, Bezahlung und Unterbezahlung, von unterschiedlichen Formen der 
gesetzlichen Regulierung und sozialen Sicherung anzuerkennen, bedeutet, 
dass sich der aus der Erfahrung der west- und osteuropäischen Industrie-
länder nach dem Zweiten Weltkrieg abgeleitete Arbeitsbegriff nicht mehr 
aufrechterhalten lässt. Die in Entwicklungsländern durchaus üblichen 
Arbeitsverhältnisse unter die Rubrik „informell“ zu subsumieren und sie 
damit als Antipoden zu den „formellen“ Modellen wohlfahrtsstaatlich 
geregelter Beschäftigung zu machen, schränkt den Erkenntnisgewinn aller-
dings maßgeblich ein. Die globale Erweiterung der Perspektive, verbunden 
mit dem entwicklungspolitischen Anspruch, die informellen in formelle 
Verhältnisse überzuführen, dient der Rechtfertigung des westlichen, in 
Abwandlung auch des realsozialistischen Modells als Maßstab und Ziel 
von Arbeitsrecht und sozialer Sicherheit. Es gibt also gute Gründe, den 
Begriff „informeller Sektor“ als Analysekategorie kritisch zu hinterfragen.

Umgekehrt erweist sich der Begriff des informellen Sektors als äußerst 
nützlich, um die bunte Mischung sozialer Phänomene, die üblicherweise 
nicht miteinander in Zusammenhang gebracht werden, konzeptionell 
zu verklammern. In Entwicklungsländern tritt uns informelle Tätigkeit 
in Form von Wander- und Gelegenheitsarbeit, Straßenhandel, verschie-
denen Dienstleistungen zum Beispiel im Transportwesen, in Garkü-
chen, bei verschiedenen (oft nicht bestellten) Darbietungen und Leis-
tungen wie Straßenakrobatik oder das Putzen von Windschutzscheiben, 
aber auch in der industriellen Produktion oder in der Abfallverwertung, 
die über Subunternehmer verteilt wird, entgegen. In den alten Industrie-
ländern, die ihren exklusiven Status als Fertigwarenproduzenten aller-
dings längst an Newly Industrializing oder Emerging Countries abgegeben 
haben, sind darunter neben den traditionellen Bereichen der sogenannten 
Schwarz- und Schattenarbeit im Zuge der Deregulierungen der letzten 
zwei Jahrzehnte zahlreiche neue Bereiche prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse entstanden, etwa durch die Auslagerung von Konzernproduktionen 
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an Zulieferer, Formen neuer Selbständigkeit, geringfügige Beschäftigung, 
Leih- oder neue Heimarbeit. Ein breites Anschauungsfeld für informelle 
Tätigkeiten bietet Osteuropa. Diese sind hier besonders weit verbreitet, 
weil die Auflösung der alten staatssozialistischen Vorgaben ein Vakuum 
hinterließ, dessen Regellosigkeit zum Vorreiter von Deregulierungen 
auch im Westen wurde (Barendt/Musiolek 2005; Bohle/Greskovits 2012; 
Hofbauer 2009). 

Das Problem liegt also nicht im Begriff „Informalität“, sondern in 
dessen Auffassung als unverbundenem Phänomen. Die meisten Interpre-
tationen klammern nämlich aus, dass der informelle Sektor nicht für sich 
allein gesehen werden kann. Er ist weder als Defizit noch als Allheilmittel 
begreifbar, sondern nur in seiner Verschränkung und Kombination mit 
anderen Arbeitsverhältnissen. Dazu gehören einerseits arbeitsrechtlich und 
sozial gesicherte Erwerbsformen, andererseits jene Tätigkeiten der Über-
lebenssicherung, die ohne Bezahlung im Haushalt oder in der Selbstver-
sorgung (Subsistenz) verrichtet werden. Die wechselnde Abgrenzung und 
Kombination informeller mit formellen Arbeitsverhältnissen sowie mit 
unbezahlter Subsistenzarbeit unterliegt großen regionalen Abstufungen, 
die das globale Wohlstandsgefälle widerspiegeln. Formelle und informelle 
Arbeitsverhältnisse weisen in Zentren und Peripherien höchst unterschied-
liche Zusammensetzungen auf; auch das Ausmaß, in dem Menschen aus 
unterbezahlten, prekären Arbeitsverhältnissen auf unbezahlte Leistungen 
ihrer Familienangehörigen zurückgreifen, ist ungleich verteilt. Die seit 
den 1980er Jahren beobachtbare Wiederkehr der Informalität in die alten 
Industrieländer macht zudem deutlich, dass die Ausgestaltung, Regulie-
rung und soziale Absicherung von Arbeit nichts Fixes und Dauerhaftes ist, 
sondern ihre Geografie ändern und ständig an neue Bedingungen ange-
passt werden kann. 

Es herrscht weitgehend Konsens, dass heute informelle Sektoren 
gegenüber formellen im Vormarsch sind. Je nach Weltregion gehen die 
Schätzungen von 10 Prozent in westlichen Ländern bis hin zu 70 bis 80 
Prozent in ländlichen Peripherien und Krisengebieten. Da sich informelle 
Sektoren der Erfassung entziehen und sich die Grenze zwischen formell 
und informell laufend verschiebt, sind solche Zahlen letztendlich schwer 
überprüfbar. Zudem hängen sie davon ab, welche Arbeitsverhältnisse 
dabei überhaupt in den Blick genommen werden. Aussagekräftiger als die 
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quantitative Zuordnung zum Informellen zu einem gegebenen Zeitpunkt 
ist der Prozess der Informalisierung. Wir können seit dem weltwirtschaft-
lichen Strukturbruch der 1970/80er Jahre, der das wohlfahrtsstaatliche 
Modell in der „Ersten“ und „Zweiten Welt“ und das Entwicklungsmodell 
in der „Dritten Welt“ durch neue Formen globaler Wertschöpfungsketten 
ersetzte, heute drei große Tendenzen der Informalisierung betrachten (vgl. 
Komlosy 2011: 135f).

Zum ersten entsteht Informalisierung durch Auslagerung bestimmter 
Tätigkeiten aus geregelten und gesicherten in ungeregelte und ungesicherte 
Bereiche, wie dies beim Outsourcing und Subcontracting an Zulieferbe-
triebe oder Leiharbeitsfirmen der Fall ist (Altvater/Mahnkopf 2002; Bair 
2010; Gereffi/Kornezniewicz 1994). Die Auslagerung bietet den Vorteil, 
dass Gepflogenheiten und verbriefte Rechte, die im Kernbereich und bei 
der Kernbelegschaft eines Unternehmens üblich sind, nicht angetastet zu 
werden brauchen. Zuliefernde und Leiharbeitsfirmen kommen nur zum 
Zug, wenn sie kostengünstigere Lösungen bieten können. Dabei entsteht 
zwischen diesen Unternehmen ein ruinöser Wettbewerb um die lukra-
tivsten Aufträge. Am erfolgreichsten ist diese Strategie (aus der Perspektive 
des Kernunternehmens), wenn die Auslagerung in Staaten erfolgt, deren 
Arbeits- und Sozialgesetze geringere Schutzbestimmungen enthalten. Im 
Bereich der industriellen Massenfertigung gibt es heute kaum ein größeres 
Unternehmen, das sich nicht am Verlagerungswettbewerb der passiven 
Lohnveredelung beteiligt, die als Direktinvestition, als Joint Venture, als 
Auftragsfertigung oder als Zukauf von Leistungen und Produkten lokaler 
Anbieter erfolgen kann. Auch kleinere Unternehmen setzen auf diese 
Globalisierungsstrategien, um im Wettbewerb bestehen zu können. Die 
Arbeitsverhältnisse, die in Ländern mit niedrigen Lohn- und Sozialniveaus 
angetroffen werden, werden zur neuen Messlatte für Wettbewerbsfähig-
keit. Ihre Prekarität ist die unmittelbare Folge der Auslagerung.

Informalisierung als Überlebensstrategie, die zweite große Tendenz 
der Informalisierung, besteht in der Unternehmensgründung durch 
Menschen, die keinen Zugang zu geregelter und gesicherter Lohnar-
beit des formellen Sektors fanden. In der Regel handelt es sich um Klein- 
und Kleinstunternehmen im Handel und im Dienstleistungsbereich, 
aber auch in der Kleinproduktion. Meist bedienen solche Unternehmen 
lokale und regionale Märkte. Das Bild der informellen Selbständigen ist 
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bunt und reicht von (für den touristischen Betrachter) malerischen Stra-
ßenszenen mit einem breiten Angebot an selbst verfertigten Produkten 
bis hin zu schwer durchschaubaren Klientelbeziehungen, die Tätigkeit 
und Einkommensverteilung informellen Macht-, Kontroll- und Abhän-
gigkeitsverhältnissen unterwerfen. Die Bezeichnung jener Phänomene als 
„graue Ökonomie“ weist auf den Übergangscharakter von Informalität 
zur Illegalität hin, ohne allerdings zu bedenken, dass sich Legalität mit der 
gesetzlichen Lage verändern kann. In bestimmten historischen Kontexten 
wird das Klein-, Hinterhof- und Kioskunternehmertum geduldet oder gar 
gefördert, in anderen zurückgedrängt oder verboten.

Die größten Veränderungen bewirkt Informalisierung drittens als 
Flexibilisierungsstrategie, die Druck auf bestehende gesetzliche, sozial-
partnerschaftliche und betriebliche Regulierungsformen ausübt. Dies 
betrifft sowohl Voraussetzungen zur Unternehmensgründung, Geschäfts-
praktiken als auch Arbeits- und Sozialverhältnisse, die in diesem Beitrag 
im Vordergrund stehen. Die Vorbildwirkung geht von jenen Staaten aus, 
die dem Kapital diesbezüglich die größte Freiheit und Flexibilität ermögli-
chen. Solange formelle Verhältnisse die Regel darstellen, fallen informelle 
Regelungen unter Ausnahmen und (mehr oder weniger sanktionierte) 
Rechtsbrüche. Sobald der rechtlich-institutionelle Rahmen geändert und 
ehemals informelle Verhältnisse zur Regel werden, haben sie ihren infor-
mellen Charakter abgelegt. Ein breites Feld von Arbeitsmarktregulie-
rungen, von Arbeitsgesetzen über Qualifikationserfordernisse bis zur 
Zulassung von AusländerInnen, ist im Zuge des postfordistisch-neolibe-
ralen Paradigmenwechsels in Bewegung geraten. In anderen Worten: Wir 
beobachten Informalisierungstendenzen auf dem Weg zur Regelform, 
zur neuen Norm. Ein Beispiel sind die Arbeitsverhältnisse, die Gewerk-
schaften bis vor kurzem als „atypische“ definiert haben (Angerler 1999): 
Sobald neue Selbständigkeit, die Prekarität von Leiharbeit, Geringfügig-
keit und Befristung gesellschaftliche Normalität geworden sind, verkehrt 
sich das Verhältnis von „typisch“ und „atypisch“ in sein Gegenteil. 

Informalisierung wird von unterschiedlichen Akteuren vorange-
trieben. Im Fall der Auslagerung an Zulieferbetriebe sind es überregional 
agierende Produktionsunternehmen oder Handelsketten. Ihr Spielraum 
unterscheidet sich maßgeblich von jenem der informellen Kleinunterneh-
merInnen, die in erster Linie ihr Überleben sichern wollen; dabei werden 
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sie vielfach als letztes Glied in überregionale Wertschöpfungsketten einge-
bunden. Beide Typen sind an niedrigen Regulierungsschwellen inter-
essiert, nicht zuletzt, um Lohn- und Sozialkosten zu sparen. Ob in der 
globalen Güterkette oder in der Überlebensökonomie der Armen: Sie 
schaffen als Unternehmer jene schlecht bezahlten, ungeregelten und unge-
sicherten Arbeitsverhältnisse, die auch als prekär bezeichnet werden. Die 
gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen für mehr oder 
weniger Arbeitsgesetze und soziale Sicherheit werden vom Staat vorge-
geben, weshalb sowohl UnternehmerInnen als auch ArbeiterInnenorga-
nisationen bemüht sind, auf die Gesetzgebung einzuwirken. Über inter-
nationale Verträge und Abkommen wird (De-)Regulierung zudem auf 
eine suprastaatliche Ebene gehoben, auf der die Kapitalseite durch ihren 
Einfluss auf die Wettbewerbsregeln den Spielraum einzelner Regierungen 
und sozialer Bewegungen massiv einschränken kann.

1. Begriffspaare statt Gegensätze

Da die Kategorien „formell“ und „informell“ nicht für sich stehen, 
sondern aus einer Beziehung entspringen, die die Kategorien selbst stän-
diger Veränderung aussetzt, werden zur Annäherung an das Phänomen 
zwei Gegensatzpaare aus der Kategorisierung von Arbeitsverhältnissen 
herangezogen, die auf die Frage der vertraglichen Regelung und der sozi-
alen Absicherung Bezug nehmen (Komlosy 2014: 60-63).

1.1 Kontraktuell bzw. gesetzlich geregelt – ungeregelt
Das Kategorienpaar kontraktuell – nicht kontraktuell unterscheidet, 

ob ein Arbeitsverhältnis auf einem förmlichen Arbeitsvertrag beruht oder 
ob es aufgrund von Verpflichtungen zustande kommt, die durch familiäre 
oder nachbarschaftliche Reziprozität beziehungsweise Macht und Ober-
herrschaft (also tributäre Verhältnisse) bestimmt sind. Im Idealfall ist die 
Vertragsform schriftlich, kann aber auch auf mündlichen Vereinbarungen 
beruhen. 

Arbeitsverträge, die Leistung und Bezahlung von Lohnarbeiten fest-
legen, reichen weit in die Geschichte zurück: So geben etwa Tontafeln der 
altorientalischen Kulturen darüber Auskunft, wie Bauarbeiter an Palast- 
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und Tempelanlagen entlohnt wurden (Lucassen 2013). Lange Zeit stellten 
solche Lohnarbeitsverhältnisse jedoch die Ausnahme dar, während rezi-
proke und tributäre, in die Lebenswelt eingebettete Arbeitsbeziehungen 
die Regel waren. Die mit der Verbreitung des industriellen Kapita-
lismus verbundene Zunahme außerhäuslicher, bezahlter Erwerbstätig-
keit ließ den Arbeitsvertrag zur bestimmenden Form der Vereinbarung 
von Arbeitsleistungen werden. Der vertragliche Charakter der modernen 
Lohnarbeit beinhaltet erstens, dass die Zuordnung einer Person zu einem 
Arbeitsverhältnis aufgrund von Angebot und Nachfrage zustande kommt; 
der Vertragsabschluss macht dabei die Arbeitskraft selbst zur Ware. Zwei-
tens verwandelt sie das aufgrund sozialer Ungleichheit (Kapitalbesitzer vs. 
Besitzer seiner eigenen Arbeitskraft) zustande gekommene Verhältnis in 
einen Zustand, in dem die ungleichen Partner durch freiwillig eingegan-
gene vertragliche Bindung in formal gleiche verwandelt werden (Kocka/
Offe 2000: 496f).

Das bestehende Machtungleichgewicht wird durch die Vertragsform 
verschleiert. Gleichzeitig gewährleistet die vertragliche Festschreibung, 
dass Verstöße gegen den Vertrag rechtlich eingeklagt werden können. Der 
individuelle Vertrag kann allerdings nur vor dem Hintergrund der beste-
henden Rechtsordnung als Absicherung gegen Verletzungen dienen. Vor 
der Einführung allgemeiner bürgerlicher Gesetzbücher wurden arbeits-
rechtliche Fragen im Rahmen berufs- und branchenspezifischer Berg- und 
Seegerichte oder von Zünften verhandelt; Stadtbürger konnten sich an 
städtische Gerichte, Gemeindemitglieder an Ortsrichter wenden; Unter-
tanen oblagen der Haus- und Dienstbotenordnung ihrer Herrschaft.

Das allgemeine bürgerliche Recht, das sich in den sich industrialisie-
renden Staaten an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert herausbildete, 
traf zunächst keine Einschränkungen der zwischen Unternehmer und 
ArbeiterIn vertraglich vereinbarten Leistungen. Alles war erlaubt, sodass 
die langen Arbeitszeiten und die mangelnden Sicherheits- und hygieni-
schen Verhältnisse die ArbeiterInnen in den frühen Fabriken so schnell 
verbrauchten, dass gesetzliche Schutzmaßnahmen angebracht erschienen. 
In der Folge bildete sich eine von den Forderungen der organisierten Arbei-
terbewegung, den wachsenden Ansprüchen der Unternehmer an Leistungs-
fähigkeit und Qualifikation sowie von sozialen Konflikten und Kämpfen 
begleitete Arbeits- und Sozialgesetzgebung heraus (Kocka/Breuilly 1983; 
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Tilly et al. 1975). Diese regelte Mindestalter der ArbeiterInnen, Arbeits-
zeiten, Arbeitsschutz und soziale Ansprüche. Durch Gesetzgebung, insti-
tutionelle Vorkehrungen zur Kontrolle und staatliche Beschäftigungspo-
litik wurden die Abhängigkeit der ArbeiterInnen vom Unternehmer im 20. 
Jahrhundert gelockert und ArbeiterInnenrechte gestärkt, vor allem durch 
die Bildung von Gewerkschaften, die kollektive Kampfmaßnahmen und 
Verhandlungen ermöglichten: Dies schloss die Verankerung und recht-
liche Absicherung gewerkschaftlicher Tätigkeit in der Gesetzgebung sowie 
ihre Anerkennung als Partner in Tarifverhandlungen und bei der Gestal-
tung der Arbeitsgesetze und Arbeitsverträge mit ein (Mommsen 1980).

Die gesetzliche Regulierung der Arbeitsverhältnisse im 20. Jahrhun-
dert war im Wesentlichen auf die entwickelten Industrieländer beschränkt 
und galt auch hier nur, solange es die ökonomische Konjunktur erlaubte. 
Zwar inspirierte sie auch die ArbeiterInnenbewegung in Entwicklungslän-
dern. Die ILO bemüht sich um die weltweite Formulierung, Durchsetzung 
und Überwachung von Mindeststandards. Die von den ILO-Gremien 
beschlossenen rechtlichen Standards kommen allerdings in der Regel nicht 
an die im Westen durchgesetzten Errungenschaften heran (Zimmermann 
2010: 207ff). Fallen die Profite, konnten und können die Interessenvertre-
tungen der Unternehmerschaft auch in den alten Industriestaaten häufig 
eine Lockerung bzw. Einschränkung der Gültigkeitsbereiche der Arbeits- 
und Sozialgesetze durchsetzen. Eine weitere Möglichkeit, Arbeitskosten zu 
senken, besteht in der Umgehung bestehender Regelsysteme, zum Beispiel 
durch das Verlagern von Arbeitsaufträgen an Selbständige, Leiharbeiter-
Innen oder WerkvertragsnehmerInnen, die keinen Kollektivverträgen 
unterliegen, oder in Länder mit niedrigerem Lohnniveau und geringen 
gesetzlichen Auflagen.

Die Existenz starker Organisationen der ArbeiterInnenbewegung 
sowie die aus der freundlichen Gesetzgebung gegenüber ArbeiterInnen 
im realen Sozialismus resultierende Systemkonkurrenz bildeten Gegenpol 
und Schranken gegen die Demontage von Arbeitsgesetzen. Die neoliberale 
Wende seit den 1980er Jahren hingegen bereitete den Boden für den sozi-
alen und arbeitsrechtlichen Rückbau (Altvater/Mahnkopf 2002). Werk-
verträge und Arbeitsverhältnisse, die sich den bestehenden Arbeitsgesetzen 
und Tarifverträgen entziehen, befinden sich auf dem Vormarsch. Diese 
Tendenz wird auch als Deregulierung und Informalisierung bezeichnet, 
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wobei diese Begriffe nur solange zutreffend sind, wie die alte Gesetzes- 
beziehungsweise Vertragsform noch als Referenzmodell existiert; ist sie 
einmal durch neue gesetzliche und institutionelle Arrangements ersetzt, 
bilden diese die neue Form(alität) und das neue Regelsystem (Komlosy 
2011: 140ff).

Auch in historischer Hinsicht kann die Wahrnehmung der vertrag-
lichen Allokation von Arbeitskraft im Rahmen des industriellen Kapita-
lismus nur dann als Formalisierung begriffen werden, wenn vorhergehende 
Regelsysteme, in denen Beschäftigungsverhältnisse aufgrund von famili-
ären, sozialen oder gesellschaftlichen Verpflichtungen zustande gekommen 
sind, als vertragslos angesehen werden. Diese Ansicht hält der genaueren 
Überprüfung jedoch nicht stand; anstelle vertragsloser Zustände lagen 
vielmehr unterschiedliche Formen der Vereinbarung und Sanktionie-
rung vor. Sie verloren mit der Durchsetzung der geregelten Lohnarbeit ihre 
ursprüngliche Bedeutung und wurden den neuen Vertragsverhältnissen 
zwischen Arbeit und Kapital untergeordnet. Durch ihre Gleichsetzung 
mit einem angeblichen Regulierungsdefizit wurden sie zudem auch gesell-
schaftlich als Regellosigkeit diskreditiert.

1.2 Sozial abgesichert – sozial ungesichert
Dieses Gegensatzpaar steht in einem engen Verhältnis zur gesetzlichen 

wie zur vertraglichen Regulierung. Mit dem Verlust traditioneller Systeme 
der sozialen Absicherung im Zuge von Urbanisierung, Migration und 
Proletarisierung wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts in zunehmendem 
Maße Institutionen der Sozialfürsorge notwendig, die LohnarbeiterInnen 
und ihren Familien im Fall von Krankheit, Unfall, Arbeitsunfähigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft, Geburt, Pflege und Alter halfen. Dies 
betraf allerdings nur einen kleinen Teil der LohnarbeiterInnenschaft in den 
sich industrialisierenden Staaten und auch nur einen kleinen Ausschnitt 
der angeführten Bereiche; der Großteil der Sorge oblag weiterhin der 
Familie oder der Armenversorgung der Gemeinden. 

Nach dem Vorbild der älteren Selbsthilfeinstitutionen bestimmter 
Berufsgruppen – zum Beispiel den mittelalterlichen Zunftladen oder 
den Bruderladen der Bergmänner in der frühen Neuzeit – wurden im 19. 
Jahrhundert auf eigene Initiative und auf freiwilliger Basis Hilfskassen 
zur Überbrückung von Notsituationen von Industriearbeitern gebildet, 
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die von Unternehmern, Industriearbeitern oder beiden Gruppen gespeist 
wurden. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden einzelne Leistungen, wie 
die Versorgung bei Unfällen und Krankheiten, mit einer gesetzlich vorge-
schriebenen Versicherungspflicht direkt mit dem Arbeitsvertrag gekoppelt. 
Inbegriff dieses Systems stellte das Bismarck’sche Deutschland dar, wo die 
gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung 1884/85 eingeführt wurde; 
andere Staaten folgten (Melinz/Zimmermann 1991). Zur Pflichtversiche-
rung am Arbeitsplatz traten neue kommunale und staatliche Fürsorge-
einrichtungen, deren Inanspruchnahme unabhängig vom Arbeitsvertrag 
möglich war. 

An der Spitze der Sozialgesetzgebung standen die am stärksten indus-
trialisierten Staaten und hier wiederum jene Teile der qualifizierten und 
organisierten Industriearbeiterklasse, die als Fachkräfte und Stammbeleg-
schaften unentbehrlich waren und ihre Ansprüche daher auch am besten 
durchsetzen konnten. Dabei wurde ein Konnex zwischen Lohnarbeit 
und sozialer Absicherung geschaffen, der zum Vorbild für weitere Regi-
onen und Gruppen von ArbeiterInnen wurde und im Laufe der Auswei-
tung der Erwerbstätigkeit im 20. Jahrhundert weitere Teilbereiche der sozi-
alen Versorgung erfasste. Die Erweiterung der Sozialleistungen erfolgte 
jedoch nicht automatisch, sondern war vom ständigen Aushandeln von 
Leistungen und Anspruchsberechtigung zwischen Bedürftigen, Unter-
nehmern und staatlichen Behörden begleitet. Die höheren Standards der 
arrivierten Arbeiter spornten die Kämpfe subalterner Arbeiterschichten an 
und erweckten Visionen universeller Absicherung proletarischer Existenz.

Tatsächlich gab es keine weltweite Angleichung, denn auch wenn es 
in den industrialisierten Staaten zu einer Ausweitung von Leistungen und 
Anspruchsberechtigung kam, stiegen die Unterschiede im sozialen Versor-
gungsniveau in dem Maße, in dem weitere Weltregionen und Bevölke-
rungsschichten in die Lohnarbeit mobilisiert wurden, ohne mit dem Lohn 
auch Ansprüche auf Sozialleistungen zu erhalten (Jäger et al. 2001; Walby 
2009).

Die mit Geburt, Kinderaufzucht, Pflege und Altenversorgung verbun-
denen Leistungen wurden auch in entwickelten Sozialstaaten trotz Profes-
sionalisierung von Teilbereichen zu einem Großteil in der Familie belassen, 
wo Familienmitglieder unentgeltlich dafür zur Verfügung stehen. Wenn 
der Lohn des Familienoberhauptes ausreicht, die im Haushalt lebenden 
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Familienmitglieder mit zu erhalten, gibt es immerhin eine indirekte Abgel-
tung dafür, und die Familie fungiert nicht nur als Reproduktions- und 
Überlebens-, sondern auch als Konsumgemeinschaft. Reichen der Lohn 
sowie die Leistungen aus Sozialversicherung und öffentlicher Fürsorge 
nicht aus, liegt die Last und die Verantwortung auf den familiären Haus-
halten, die das fehlende Einkommen aus Löhnen oder den mit ihnen 
verbundenen sozialen Sicherheiten durch ihre unbezahlte Versorgungsar-
beit kompensieren (Bock/Duden 1977; Dunaway 2012; Smith/Wallerstein 
1992). 

Arbeitsverhältnisse, die für die Beschäftigten und ihre Familien nicht 
mit Sozialversicherungs- und staatlichen Sozialleistungen verbunden sind, 
werden als „ungesichert“ bezeichnet. Die Bezeichnung orientiert sich an 
einem Verständnis, das Sicherheit mit Sozialversicherungsleistungen und 
staatlicher Sozialpolitik verbindet. Aus dem Blick gerät dabei, dass auch 
familiäre, paternalistische oder gruppensolidarische Bindungen und 
Verantwortlichkeiten Sicherheiten bieten – und damit die Tatsache, dass 
diese Sicherungssysteme auch im entwickelten Kapitalismus aktiviert 
werden, um das Überleben von ArbeiterInnenfamilien außerhalb von 
Kernschichten und Kernregionen zu gewährleisten. Zerfällt der Verwandt-
schafts- oder Gruppenzusammenhalt oder fehlt die Zeit oder Möglichkeit 
zur unbezahlten Subsistenz, sind Hunger, Verelendung und frühzeitiger 
Tod die unvermeidliche Folge.

2. Gleichzeitigkeit und Kombination von Arbeitsverhältnissen

Arbeit im globalen Kapitalismus zeichnet sich durch die Gleichzei-
tigkeit und Verknüpfung unterschiedlicher Arbeitsverhältnisse aus. Das 
Spektrum reicht von selbständigen UnternehmerInnen und mithelfenden 
Familienangehörigen über UntertanInnen und SklavInnen, Dienstbot-
Innen und LohnarbeiterInnen bis zu unbezahlt im Haushalt und der Selbst-
versorgung Arbeitenden. Grundsätzlich kann dabei zwischen der unbe-
zahlten Arbeit für den Lebensunterhalt im Haushalt (reziproke Arbeit), der 
Arbeit für den Verkauf von Produkten und von Arbeitskraft am Markt 
(kommodifizierte Arbeit) unterschieden werden. Darüber hinaus behalten 
Herrschaften oder Staaten einen Teil der Arbeitsleistung ein, welche sich 
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als tributäre Arbeit fassen lässt. Verschiedene Tätigkeiten für Gemein-
schaft und öffentliche Institutionen fallen ebenfalls in den Bereich der rezi-
proken Arbeit (Hofmeester/Lucassen 2013; Komlosy 2014: 53f; Lucassen 
et al. 1993; van der Linden 2008). Da der Marktpreis (Lohn) maßgeblich 
davon abhängt, in welchem Ausmaß der Lebensunterhalt der Produzenten 
durch deren eigene Subsistenzarbeit oder durch die Subsistenzarbeit naher 
Angehöriger gesichert ist, lässt sich die (unbezahlt geleistete) Subsistenzar-
beit nicht aus der Betrachtung ausklammern. Im Gegenteil: Sie stellt gera-
dezu den Ausgangspunkt dar, von dem aus bezahlte Arbeitsverhältnisse 
in den Blick genommen werden können, denn niemand lebt vom Geld-
einkommen allein, und keine Arbeitskraft kann allein aus der Lohnarbeit 
erhalten werden (Benería/Roldán 1987; Bennholdt-Thomsen/Mies 1997; 
Dunaway 2012; Smith/Wallerstein 1992; Werlhof et al. 1983). 

In der Praxis sind Menschen nicht einem einzigen Arbeitsverhältnis 
zuzuordnen, sondern sie verbinden verschiedene Arbeitsverhältnisse mitei-
nander (Komlosy 2014: 77-84; van der Linden 2008: 22-27). Wenn der 
Lohn nicht ausreicht, ist es gängig, zwei oder mehr Lohnarbeitsverhält-
nisse gleichzeitig einzugehen. Aber die einzelnen Typen mischen sich auch 
untereinander. Selbständige sind zum Beispiel auch als Lohnarbeiter tätig; 
Fronbauern erzeugten in unbezahlter Arbeit Produkte, die ihre Grund-
herren auf dem Markt verkauften; Sklaven wurden gegen Geld verliehen 
– ihren Lohn erhielt der Herr. Es wurde Sklaven auch gestattet, Küchen-
gärten anzulegen und die Erzeugnisse nicht nur für den Eigenbedarf zu 
verwenden, sondern auch auf dem Markt zu verkaufen; mitunter traten 
Sklaven sogar als selbständige Unternehmer in Erscheinung, die Freie als 
Lohnarbeiter beschäftigten. Solche Kombinationen von Erwerbsformen 
treten nicht nur zum selben Zeitpunkt auf, sondern variieren auch im Lauf 
eines Arbeitslebens: Phasen selbständiger und unselbständiger, bezahlter 
und unbezahlter, gesicherter und ungesicherter Beschäftigung wechseln 
mit dem Lebenszyklus, den familiären Pflichten sowie den Angeboten des 
Arbeitsmarktes.

Welche dieser Tätigkeiten als Arbeit angesehen werden, hängt vom 
vorherrschenden Arbeitsbegriff ab, der normativ von Religion, Moral, 
Wertvorstellungen, Status und Gesetzeslagen bestimmt wird (Kocka/Offe 
2000; Komlosy 2014: 11f). Entsprechen Tätigkeiten dem Arbeitsbegriff 
nicht, werden sie auch nicht als Arbeit anerkannt. Am stärksten betrifft dies 
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die unbezahlte Subsistenzarbeit im Haushalt, die hauptsächlich von Frauen 
geleistet wird, sowie die mannigfaltigen Tätigkeiten, die Schlechtverdie-
nende oder Erwerbslose unternehmen, um sich recht und schlecht – etwa 
durch allerlei Gelegenheitsarbeiten als Selbständige oder Unselbständige, 
durch Nachbarschaftshilfe oder durch Almosensammeln – durchzu-
bringen. Dieses Sich-Durchbringen, das auch als Ökonomie des Notbe-
helfs (makeshifts) in die wissenschaftliche Kategorisierung von Arbeit einge-
gangen ist (King/Tomkins 2003), ist in den Peripherien der Weltwirtschaft 
Normalität; in den Zentren kennzeichnet es die Frühphase des wilden und 
ungeregelten Industriekapitalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Mit der staatlichen Regulierung der Arbeitsverhältnisse am Ende des 
19. Jahrhunderts verlor es an Bedeutung und verschwand ebenso wie die 
Subsistenzarbeit aus dem Arbeitsbegriff; dieser wurde im Zuge der Kodi-
fizierung auf geregelte, zu Sozialleistungen berechtigender Erwerbsarbeit 
festgeschrieben (Conrad et al. 2000; Wadauer et al. 2012). Mit der Dere-
gulierung am Ende des 20. Jahrhunderts erlebt das Sich-Durchbringen als 
Prekariat seither auch in den Zentren ein Revival (Standing 2014). 

Die Kunst des Sich-Durchbringens kann auch als Ausdruck des Infor-
mellen begriffen werden. Es ist gewissermaßen im Überlappungsbereich 
von reziproker und kommodifizierter Arbeit angesiedelt; nur der tributäre 
Aspekt fehlt, da sich informelle Tätigkeit meist dem steuerlichen Zugriff 
entzieht (Schneider 2010). Prekäres Sich-Durchbringen zielt auf Geldein-
kommen ab; da in diesem Bereich an Lohnkosten und Lohnnebenkosten, 
sprich: Sozialleistungen, gespart wird, ist es für unterbezahlt Beschäftigte 
umso wichtiger, an reziproke Verhältnisse angeschlossen zu sein, sei es über 
einen Familienhaushalt oder ein soziales, öffentlich finanziertes oder soli-
darisches Netz. Nur in diesem Dreigestirn ist das Überleben im Prekariat 
möglich.

Frauen spielen in diesen Sicherungssystemen, die vom Haushalt bis zu 
informellen Erwerbsarbeiten reichen, eine zentrale Rolle. Ihre Arbeit wird 
sich dabei auf der einen Seite von jenen Unternehmern angeeignet, die 
ihre Beschäftigten unter dem Existenzminimum entlohnen. Eine Studie 
der University of California, Berkeley, (Jacobs et al. 2015) hat gezeigt, dass 
die eingesparten Lohnkosten direkt das öffentliche Sozialsystem belasten. 
Dabei sind die AutorInnen nicht darauf eingegangen, dass die schlechte 
Bezahlung nicht nur durch Transferleistungen, die in den USA ohnehin 
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mager ausfallen, sondern auch durch unbezahlte Tätigkeiten von Frauen, 
Männern und Kindern im Haushalt kompensiert wird. Sie zwingt sie 
zudem, ungesicherte Tätigkeiten anzunehmen, sodass dem Niedrig-
lohnsektor ständig neue Arbeitskräfte zugeführt werden. Die Ergebnisse 
wurden unmittelbar vor landesweiten Kundgebungen für einen einheitli-
chen Mindeststundenlohn von 15 US$ veröffentlicht (vgl. auch New York 
Times 15.4.2015). Tatsächlich liegen die Mindestlöhne je nach US-Bundes-
staat zwischen 7 und 10 US$. Selbst diese werden in weiten Bereichen des 
Dienstleistungssektors unterschritten, oft ersetzen Trinkgelder Fixzah-
lungen (Ehrenreich 2001; Maslin 2015; Milkman/Ott 2014). Wenn Frauen 
diese Umstände durch Mehrfachverausgabung auffangen, können sie auf 
der anderen Seite auch Kraft und Prestige gewinnen, nicht nur in ihren 
Familien, sondern in der Nachbarschaft und in sozialen Bewegungen. 

In ihrer doppelten Einbettung in Subsistenz und Arbeitsmarkt erweist 
sich Informalität geradezu als paradigmatisch für die Kapitalakkumula-
tion. Diese beruht auf der Teilung, unterschiedlichen Bewertung und 
Kombination ungleicher Märkte, Arbeits- und Lebenssituationen. Durch 
die Kombination von Arbeitsverhältnissen im Haushalt erhält derjenige, 
der einen Lohnarbeiter beschäftigt oder Vorleistungen eines Selbständigen 
bezieht, Zugriff auf die unbezahlte Arbeit von dessen Familienmitglie-
dern. Die existenzielle Notwendigkeit zur Erbringung unbezahlter Leis-
tungen in Form von reziproker Arbeit ist umso größer, je stärker der Lohn 
unter dem Durchschnittslohn liegt – vorausgesetzt, es besteht eine Subsis-
tenzbasis. Durch deren Aneignung kann der Auftraggeber „Transferwert 
aus unbezahlter Arbeit“ realisieren, der zum „Mehrwert aus bezahlter 
Arbeit“ hinzukommt (Komlosy 2014: 79). Die vollständige Kommodifizie-
rung der Arbeit kann daher gar nicht im Interesse einer funktionierenden 
Kapitalakkumulation sein. Die Tendenz zur Kommodifizierung geht mit 
der gleichzeitigen Schaffung unbezahlter (reziproker) und unterbezahlter 
(informeller) Arbeitsverhältnisse einher. Wenn diesen der Arbeitscha-
rakter überhaupt (im Fall der Subsistenzarbeit) oder die Normalität, teil-
weise auch die Legalität (im Fall des Sich-Durchbringens) abgesprochen 
wird, lässt sich die Nicht- oder Unterbezahlung umso eher rechtfertigen. 
Es erweist sich also als sinnvoll, die sozioökonomische, die institutionelle 
und die Analyse von Diskursen zusammenzuführen.
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Unterschiedliche Arbeitsverhältnisse kombinieren sich nicht nur im 
Rahmen des Haushalts, sondern auch innerhalb und zwischen Regionen, 
sodass Werttransfer nicht nur auf sozialer, sondern auch auf regionaler 
Ungleichheit beruht. Die überregionale Anordnung von Arbeitsverhält-
nissen in Waren- oder Migrationsketten ist charakteristisch für die kapi-
talistische Produktionsweise, diese kombiniert kleinräumig, regional und 
global verschiedene Arbeitsverhältnisse. Dadurch gewährleistet sie, dass 
die Unternehmer nicht nur auf bezahlte und gesicherte, sondern auch auf 
unterbezahlte Arbeitskräfte zugreifen können, die beide – wenn auch in 
unterschiedlicher Dringlichkeit – die Mobilisierung von Subsistenz zum 
Überleben erfordern und diese damit gleichzeitig dem Zugriff des Kapi-
tals öffnen. Transnationale Haushalte, die durch ein Geflecht von Versor-
gungsleistungen, Rücksendungen, Nachzug und Rückkehr entlang von 
Konjunktur- und Lebenszyklen zusammengehalten werden, erfüllen diese 
kostensenkende Funktion in besonderem Maße (Hoerder/Knaur 2013).

3. Formalisierung und Informalisierung in 
historischer Perspektive

Entdeckung und Thematisierung des informellen Sektors in den 
1970er Jahren erweckten – bewusst – den Eindruck, dass es sich hierbei 
um ein neues Phänomen handelte. Neu ist aber lediglich, dass sich seit der 
neoliberalen Wende und dem Zusammenbruch des realen Sozialismus in 
Osteuropa Deregulierung und Informalisierung auch in Europa auf dem 
Vormarsch befinden.

Tatsächlich sind die Unterschiede in Rechtsverhältnissen, Entlohnung 
und Regulierung, die im Begriff des informellen Sektors zum Ausdruck 
gebracht werden, uralte Fragestellungen, die von Zeitgenossen mit ganz 
unterschiedlichen Begriffen angegangen wurden. Als Ausgangspunkt 
für den Blick auf den Gesamtzusammenhang wurde meist der regulierte 
Sektor herangezogen, während alles andere als Relikte, Abweichungen 
oder Defizite gefasst wurde. Freilich gilt das vor allem für jene Beobachter, 
die selbst in den Zentren der Weltwirtschaft angesiedelt waren und die 
Debatte durch ihre eurozentrische Perspektive maßgeblich prägten. Wer 
sich aus peripherer Perspektive daran beteiligte, war stets gezwungen, die 
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Situation in der eigenen Region im Verhältnis zu den vom Westen vorgege-
benen Norm- und Modellvorstellungen zu definieren (Komlosy 2012: 18).

Auch wenn das Begriffspaar „formell – informell“ in der Geschichte 
unbekannt war, kann die Herausbildung dieses Unterschieds mit der 
Ausweitung und Durchsetzung „freier“ Lohnarbeit angesetzt werden. 
Dies begann mit der Zurückdrängung herrschaftlicher Verfügungsge-
walt über die Untertanen im Zuge der Reformen des aufgeklärten Absolu-
tismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die allgemein verbind-
liche gesetzliche Regulierung und soziale Absicherung – nach jeweiligen 
zeitgenössischen Standards – sollte sich erst mit den massenhaften Prole-
tarisierungen und dem Zusammenbruch familiärer und dörflicher Sozi-
alsysteme im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickeln. Mit der ersten Welle 
von staatlichen Arbeits- und Sozialgesetzen, die in den westeuropäischen 
Staaten in den 1880er Jahren einsetzte, war das Modell für das, was heute 
als „formeller“ Sektor gilt, geschaffen. Alles, was davon abwich, konnte als 
rückständig – „informell“ – kategorisiert werden. Alle Entwicklungsan-
strengungen richteten sich auf dessen Ausmerzung, Überwindung und 
Anpassung an die allgemeine Norm. In seiner Bezugnahme auf die Verall-
gemeinerbarkeit formeller Verhältnisse spiegelt der Begriff der Informa-
lität den Universalitätsanspruch der entwickelten Zentren wider, der die 
damals dort vorherrschenden Formalisierungstendenzen zum Modell und 
Leitbild erhob. Diese diskursive Überheblichkeit haftet der Kategorisie-
rung formell – informell an; anachronistische Verwirrungen treten dann 
auf, wenn die zum Leitbild erhobene Formalität – im Zuge von Deregulie-
rungen – ihre Gestalt ändert.

Das Begriffspaar „formell – informell“ lässt sich aber auch in einem 
ganz anderen Sinn für die Beschreibung des Übergangs von traditio-
nellen Systemen der Regulierung auf moderne kapitalistische Formen der 
gewerblichen Produktion heranziehen. Das Zunftsystem, die Herrschafts-
ökonomie mit ihrem Zugriff auf Untertanen, aber auch die auf Stadt-
rechten beruhenden städtischen Gewerbe, die eine Vorrangökonomie des 
Lokalen ermöglichten, können aufgrund ihrer hochgradigen Regulie-
rung durch Gesetze und Interessensorganisationen als formelle Sektoren 
angesehen werden (Ennen 1971). Demgegenüber stellte die Einführung 
und Ausweitung der „freien“ Lohnarbeit, die in West- und Zentraleuropa 
zwischen 1750 und 1850 stattfand, eine Einschränkung zünftischer, herr-
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schaftlicher und kommunal-lokalwirtschaftlicher Regulierungsformen 
dar, war mithin ein Prozess der Informalisierung und des Verlusts an sozi-
aler Sicherheit (Komlosy 1997: 68).

Ganz konkret ermöglichte diese Informalisierung die Etablierung 
des Verlagssystems in der gewerblichen Warenproduktion, die es Unter-
nehmern erlaubte, Zunft- und lokale Vorrangregeln zu umgehen und 
arbeitsintensive Fertigungsschritte als Heimarbeit in die Haushalte länd-
licher Familien auszulagern (Kriedte et al. 1977). Die Parallelen mit den 
Verlagerungs- und Informalisierungsstrategien heutiger Bekleidungskon-
zerne springen ins Auge (Barendt/Musiolok 2005; Gereffi/Memedovic 
2003; Rivoli 2006). Solange die Heimarbeiterfamilien ein landwirtschaft-
liches Standbein hatten und sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgten, 
verfügten sie über eine soziale Absicherung. 

Als das Fabriksystem die Wanderung in Städte und Industriedörfer 
mit sich brachte, entstand ein ungesicherter, wilder, nach der englischen 
Fabrikstadt „Manchester“ benannter Kapitalismus. Der Verschleiß der 
Arbeitskräfte war so groß, dass auch von Unternehmerseite Interesse an 
arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Regulierungen entstand, die 
seit den 1880er Jahren einen formalisierten Sektor entstehen ließen. Die 
Umwandlung der lokalen Vorrangökonomie in eine moderne, in überre-
gionale Märkte eingebundene Wachstumsökonomie in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts kam aber überhaupt nur in Gang, weil vorindustri-
elle, vorkapitalistische Regelwerke durch Deregulierung und Informalisie-
rung ausgehebelt wurden. Ein neuer, allerdings anders gearteter Formali-
sierungsprozess setzte erst um 1880 ein und währte rund ein Jahrhundert. 
Auslösender Faktor für die nun einsetzende staatliche Arbeits- und Sozi-
algesetzgebung war die Weltwirtschaftskrise von 1873. Sowohl die Kapi-
talseite als auch die sich in diesem Prozess formierende Arbeiterbewegung 
erkannten die Notwendigkeit sozialer Absicherung. Gesetzlich geregelte 
und abgesicherte Lohnarbeit in den Zentren wurde zum Normalarbeits-
verhältnis, von dem alle nicht (so) geregelten Arbeitsverhältnisse abwichen.

Ein zweiter Regulierungsschub erfolgte in den 1920er Jahren, als die 
Russische Revolution und verschiedene sozialrevolutionäre Bewegungen 
die europäischen Industriestaaten unter sozialpolitischen Zugzwang 
setzten. Ihren Höhepunkt erreichte die sozial- und arbeitsrechtliche 
Formalisierung unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz im Wieder-
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aufbauzyklus nach dem Zweiten Weltkrieg. Die damalige Verbreiterung 
von Massenbeschäftigung und Massenkaufkraft stärkte die Annahme von 
einer Verallgemeinerung der Formalisierungstendenzen. In dieser Phase 
griff die Formalisierung auch verstärkt auf Lateinamerika, Asien und 
Afrika über. Im Zusammenhang mit dem Wunsch nach nachholender 
Entwicklung lautete die Devise gesetzliche Regulierung und soziale Absi-
cherung von Arbeitsverhältnissen. Sämtliche Arbeitsverhältnisse wurden 
nunmehr danach beurteilt, ob sie dem Ziel nachholender Formalisierung 
gerecht wurden. Auch die Erfolge der nachholenden Entwicklung unter 
dem Banner des realen Sozialismus hatten die rasche Proletarisierung der 
ländlichen Bevölkerung und deren sozialpolitische Absicherung in staatli-
chen Einrichtungen vorangetrieben. 

Das Entstehen wachstumsorientierter Kernbereiche in Ländern der 
„Dritten Welt“ nährte auch in den dortigen Eliten die Vorstellung, die 
weltweite Umsetzung des wohlfahrtsstaatlichen Industrialismus – in seiner 
kapitalistischen oder in seiner sozialistischen Variante – sei nur eine Frage 
des Willens und der Zeit. Verdrängt wurde, dass in den Entwicklungslän-
dern die Formalisierung der Arbeitsverhältnisse auf kleine Wachstumsin-
seln beschränkt blieb, die – angesichts der voranschreitenden Zerstörung 
traditioneller Lebensverhältnisse durch Agrobusiness und Grüne Revolu-
tion – das Anwachsen informeller Sektoren nach sich zog. Auch in den 
Zentren der Weltwirtschaft war die Eingliederung in formelle Beschäfti-
gungsverhältnisse selbst in Zeiten der Vollbeschäftigung niemals komplett. 
Unbezahlte Arbeit beschränkte sich jedoch zunehmend auf jene Tätig-
keiten, die im Haushalt als Versorgungs- und Beziehungsarbeit geleistet, 
von der Öffentlichkeit aber immer weniger als gesellschaftlich notwendige 
Arbeit anerkannt wurden. Im Zusammenhang mit Aufstiegswillen, Leis-
tungsdruck, Profilierung und Selbstinszenierung entstanden gleichzeitig 
neue Bereiche für unbezahlte, aber auch für bezahlte Beziehungsarbeit.

Die Formalisierung von Arbeitsverhältnissen zwischen den 1880er 
und 1980er Jahren, die vorwiegend auf die westlichen Zentren, die real-
sozialistischen Staaten und strategische Kernschichten im globalen Süden 
beschränkt war und über Rassengesetze sowie das Gastarbeitersystem 
Nichtweiße und Nichtstaatsbürger systematisch von der Formalisierung 
ausschloss, gehört heute der Vergangenheit an. In den letzten 20 Jahren 
ist eine Rückkehr und Ausweitung der Informalität in den Zentren zu 
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beobachten, die sich unter dem Motto von Flexibilisierung und Deregu-
lierung in Form von prekären Arbeitsverhältnissen, Teilzeitjobs, Leih- 
und Kontraktarbeit ausbreitet. Das Leitziel der Formalisierung wird in 
der globalisierten Weltwirtschaft durch Flexibilisierung ersetzt. In seinen 
Bemühungen um Kosteneinsparungen setzt das Kapital dabei auf die 
Dynamik des informellen Sektors. Die Staaten passen ihre Wirtschafts- 
und Sozialpolitik den geänderten Verhältnissen an und transformieren 
sich vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat (Hirsch 2002). Das Infor-
melle wird dabei zur neuen Normalität. Indem es in Deregulierung verord-
nende Gesetze und internationale Vereinbarungen gegossen wird, wird es 
auch zur neuen Form.

1 Dieser Beitrag baut auf Vorarbeiten der Autorin auf, insbesondere Komlosy 2011 
und 2014.
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Abstract 

Der Beitrag zeigt die Breite der mit Informalität angesprochenen 
Phänomene auf und ordnet diese drei zentralen Informalisierungspro-
zessen zu: Auslagerung der Produktion in ungeregelte, ungesicherte 
Bereiche; Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse; Informalisierung als 
Überlebensstrategie von Menschen ohne Zugang zu gesicherter Erwerbs-
arbeit. Es wird ein Kategoriensystem vorgestellt, das zwischen reziproker, 
kommodifizierter und tributärer Arbeit unterscheidet, gleichzeitig aber 
davon ausgeht, dass die Tendenz zur Verallgemeinerung bezahlter, regu-
lierter Erwerbsarbeit eine eurozentrisch-westliche Verengung der Perspek-
tive darstellte, periphere Regionen ausklammerte und zudem auf den Zeit-
raum 1880–1980 beschränkt war. Aus globalhistorischer Perspektive ist es 
dagegen notwendig, die Gleichzeitigkeit und Kombination von Arbeits-
verhältnissen zu berücksichtigen, die sich durch den ständigen Wechsel 
und die Gegenläufigkeit von parallel stattfindenden Formalisierungs- und 
Informalisierungsprozessen auszeichnen.

This article analyses the varieties of informality, organising them into 
three main processes of informalisation: the outsourcing of production in 
unregulated and insecure spaces; flexibilisation of labour; and informalisa-
tion as a survival strategy for people without any access to secure employ-
ment. The author follows an approach that differentiates three categories of 
work (reciprocal, commodified and tributary), and suggests that a general-
ising idea of paid and regulated labour is a Eurocentric-Western narrowing 
concept through which peripheral regions are excluded, one which, more-
over, is only applicable to the period between 1880 and 1980. However, with 
regard to global historical contexts it is also necessary to take into account 
the simultaneity and combination of employment forms which are charac-
terised by permanently changing and contradictory collateral processes of 
formalisation and informalisation.
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